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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält alle gebräuchlichen Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990

und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 1990) vom 18. Dezember 1990

Aufgestellt: Berlin, den  04. Mai  2001

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt. Stadtentwicklung

Fachbereich Vermessung Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleiter Vermessung Leiter des Amtes für Planen und Vermessen
Leiter der Abteilung Stadtentwicklung

Der Bebauungsplan wurde
in der Zeit vom  10.12.2001   bis einschließlich   18.01.2002   öffentlich ausgelegt.

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan
am   15.02.2006   beschlossen.

Berlin, den   20.02.2006

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt. Stadtentwicklung

Amt für Planen und Vermessen

Leiter des Amtes für Planen und Vermessen

Der Bebauungsplan ist aufgrund des §10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit §6 Abs. 5 Satz 1

XVII-36
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin,  den   28.06.2006

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin

Die Verordnung ist am   07.07.2006   im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf  S. 706 verkündet worden.

Planunterlage: Flurkarte 1:1000
mit zusätzlichen Eintragungen
Stand September 1999

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis

Übersichtskarte 1:10 000

sowie für die westlich angrenzenden Flächen
Gemarkung 110530, Flur 111, Flurstücke 3003, 3004, 3005

( am Zwischenpumpwerk Lichtenberg)

Böschung

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Lichtenberg

mi t Geschosszahl

Topografische Begrenzungslinie

Flurgrenze

Amt für Planen und Vermessen

Bezirksbürgermeister

Christina Emmrich K. Lompscher

Kendziorra Gütt ler-Lindemann

Gütt ler-Lindemann

Die Änderungen vom 14.12.2005 und 20.06.2006

auf der Bebauungsplanurkunde wurden in diese

Abzeichnung eingearbeitet.
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Abzeichnung 
 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift 
des Bebauungsplanes 
vom  04.05.2001  übereinstimmt. 
 
Berlin, den 
 
 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr 
Amt für Planen und Vermessen 
Fachbereich Vermessung 
 
     
 
 

Im Auftrag 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

 
 
1. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
 
2. In den Dauerkleingärten dürfen nur eingeschossige Lauben errichtet werden, die 

nicht Wohnzwecken dienen und deren Grundfläche einschließlich Nebenanlagen 
– wie Kleintierstall, Abort, geschlossene Veranda, Geräteraum und überdachter 
Freisitz – 24 m² nicht überschreitet. Ein eingeschossiges Vereinshaus, das mit 
der Zweckbestimmung in Einklang steht, kann zugelassen werden. 

 
 
3. Die Flächen zum Anpflanzen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die 

Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für 
notwendige Wege und Zufahrten. 

 
 
4. Auf der Grünfläche mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung sind die

vorhandene Vegetation und das vorhandene temporäre Gewässer zu erhalten. 
Die vorhandene Vegetation ist bei Abgang nachzupflanzen. 

 
 
5. Auf den Versorgungsflächen ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur 

in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau, 
Fugenverguß, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

 
 
6. Die öffentlichen Parkanlagen und die Versorgungsfläche für Wasser- und 

Fernwärmeleitungen dürfen zur Erhaltung der unterirdischen Leitungen nur mit 
flachwurzelnden Anpflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen 
versehen werden. 

 
 
 

Hinweise: 
 

 

 
1. Das temporäre Gewässer innerhalb der Grünfläche mit Bindungen für 

Bepflanzungen und Erhaltung ist ein Biotop im Sinne des § 26a Abs. 1 des 
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin. 

 
 
2. Die Umfassungsmauer des Zwischenpumpwerks Lichtenberg, Landsberger Allee 

230, ist Bestandteil eines Denkmalbereichs (Gesamtanlage) im Sinne des § 2 
Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln) vom 24. April 1995 in 
Verbindung mit der Denkmalliste nach § 4 DSchG Bln. 

 
 
 


